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Merkblatt zum prüfungsfreien Eintritt in eine Berufsmaturität 
nach der Lehre (BM 2) (Stand 20. November 2023) 

Auf das Schuljahr 2024/25 führt der Kanton St.Gallen den prüfungsfreien Eintritt in jede 

Ausrichtung der BM 2 ein. Der prüfungsfreie Eintritt ist aus allen beruflichen Grundbildun-

gen mit EFZ möglich. 

 

Folgend wird aufgezeigt, welche Voraussetzungen für einen prüfungsfreien Eintritt zu er-

füllen sind. 

 

1. Unter welchen Voraussetzungen kann ich prüfungsfrei in eine BM 2 
eintreten? 

 Ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ) wurde vor Start der BM 2 erlangt. 

 Zwischen dem Abschluss des EFZ und dem Start der BM 2 liegen maximal zwei 

ganze Schuljahre. 

 Im EFZ bzw. während der beruflichen Grundbildung wurde ein Notenschnitt der 

schulischen Noten ohne Freifächer und Sport von mindestens 5,0 erreicht. Die fol-

genden Kapitel geben Auskunft darüber, wie der Schnitt berechnet wird. 

 

 

2. Wie wird der massgebliche Notenschnitt berechnet? 
 

2.1 BM 2- Eintritt direkt im Anschluss an die berufliche Grundbildung mit 

EFZ 

 

a) Bei Berufen mit additiver Allgemeinbildung (ABU wird im Semesterzeug-

nis mit einer Note ausgewiesen) 

Der massgebliche Notenschnitt wird aufgrund aller Semesterzeugnisse bis und mit dem 

zweitletzten Semester berechnet. Das bedeutet, dass der Notenschnitt in 3-jährigen beruf-

lichen Grundbildungen aufgrund von 5 Semestern (ABU 4 Semester) und in 4-jährigen be-

ruflichen Grundbildungen aufgrund von 7 Semestern (ABU 6 Semester) berechnet wird. 

Dabei wird der Schnitt aus ABU über alle Semester berechnet und der Schnitt aus Berufs-

kenntnisse über alle Semester berechnet. Freifächer und Sport werden nicht berücksich-

tigt. Jeder Mittelwert wird immer auf halbe oder ganze Noten gerundet. 

 

Beispiel: 

Fach 1. Sem.  2. Sem. 3. Sem. 4. Sem. 5. Sem. Schnitt 

ABU Sprache und Kom-

munikation 

4,5 5,0 3,5 4,0   

ABU Gesellschaft 4,0 5,5 5,0 4,0   

ABU gesamt 4,25  4,5 5,25  5,5 4,25  4,5 4,0  4,625  4,5 

Berufskenntnisse 5,5 4,5 4,0 5,0 5,0 4,8  5,0 

Gesamtschnitt (entscheidend für prüfungsfreie Aufnahme) 4,75  5,0 

Der Schnitt für eine prüfungsfreie Aufnahme wurde erreicht. 
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b) Bei Berufen mit integrierter Allgemeinbildung (ABU wird im Semester-

zeugnis nicht separat ausgewiesen) 

Der massgebliche Notenschnitt wird aufgrund aller Semesterzeugnisse bis und mit dem 

zweitletzten Semester berechnet. Das bedeutet, dass der Notenschnitt in 3-jährigen beruf-

lichen Grundbildungen aufgrund von 5 Semestern und in 4-jährigen beruflichen Grundbil-

dungen aufgrund von 7 Semestern berechnet wird. Dabei wird in jedem Semester der 

Schnitt aus allen schulischen Zeugnisnoten ohne Freifächer und Sport berechnet. Jeder 

Mittelwert wird immer auf halbe oder ganze Noten gerundet. 

 

Beispiel: 

Fach 1. Sem.  2. Sem. 3. Sem. 4. Sem. 5. Sem. Schnitt 

Schulisches Fach 1 4,5 5,0 3,5 4,0 4,5  

Schulisches Fach 2 4,0 5,5 5,0 4,0 4,0  

Schulisches Fach 3 4,5 5,5 4,5 4,0 4,5  

Schulisches Fach 4 5,5 5,0 4,0 5,0 5,0  

Schnitt der schulischen 

Fächer 

4,625 4,5 5,25  5,5 4,25  4,5 4,25  4,5 4,5  

Gesamtschnitt (entscheidend für prüfungsfreie Aufnahme) 4,7  4,5 

Der Schnitt für eine prüfungsfreie Aufnahme wurde nicht erreicht. 

 

 

2.2 BM 2- Eintritt ein oder zwei Jahre nach Abschluss einer beruflichen 

Grundbildung mit EFZ 

 

a) Bei Berufen mit additiver Allgemeinbildung (ABU wird im Abschluss-

zeugnis mit einer Note ausgewiesen) 

Der massgebliche Notenschnitt wird aufgrund der Abschlussnote in ABU und der Ab-

schlussnote in Berufskenntnisse ermittelt. 

 

Beispiel: 

Abschlussnote ABU 4,0 

Abschlussnote Berufskenntnisse 5,5 

Gesamtschnitt (entscheidend für prüfungsfreie Aufnahme) 4,75  5,0 

Der Schnitt für eine prüfungsfreie Aufnahme wurde erreicht. 

 

b) Bei Berufen mit integrierter Allgemeinbildung (ABU wird im Abschluss-

zeugnis nicht separat ausgewiesen) 

Die für die prüfungsfreie Aufnahme massgebliche Note ist die schulische Note des Qualifi-

kationsbereichs Berufskenntnisse bzw., falls mehrere schulische Noten ausgewiesen wer-

den, der Durchschnitt aller schulischen Abschlussnoten ohne Freifächer und Sport auf 

eine halbe oder ganze Note gerundet. 

 


